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Bescheid betreffend Zugang zu Informationen nach dem Verbraucherinformationsgesetz

(vIG)

IhreAnfrage nach VIG überdie PlattformFragDenStaat - Topf Secret:

Kontrollberichtzu RestaurantIguana,Neunkirchen (#58038)

Sehr geehrteAntragstellerin,sehr geehrterAntragsteller,

nach Abwägung aller hierbetroffenenInteressenwurde entschieden,Ihnen die beantragten

Informationenwie folgtweiterzugeben:Die Daten der beiden letztenKontrollterminewerden

Ihnen mitgeteiltund etwaig dabei festgestellteBeanstandungen aufgeführt,indem sieeinem

Beanstandungstyp (z.B.: Hygienemangel, Kennzeichnungsmangel, baulicher Mangel,

Irreführung)zugeordnet werden und nach der Erheblichkeitdes Mangels nach Maßstab des 8

40 Abs. 1a Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuch-LFGB- gekennzeichnetwerden.

Auf Wunsch erhalten Sie auch die Möglichkeit,nach Terminvereinbarung (nachstehende

Kontaktdaten  mit Telefonnummer) die Kontrollberichtein unserem Haus einzusehen.

Allerdingsdürfen dieDaten weder gespeichertnoch vervielfältigtwerden.

Der beantragten Übersendung der Kontrollberichtekann indes leidernicht entsprochen

werden.

Zwarsoll grundsätzlichdem Antrag auch hinsichtlichderArt derInformationsgewährung gem.

8 6 Abs. 1, S. 2 VIG möglichst stattgegebenwerden, es seidenn, dem stünde einwichtiger
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Grund entgegen.

Unter Beachtung der gesetzlichenVoraussetzungen einerInternetveröffentlichungnach 8 40

Abs. 1a LFGB und insbesondere des diesbezüglichen Grundsatzurteils des

Bundesverfassungsgerichtsvom 21.März 2018 (AZ:1 BvF 1/13) istdiesvorliegendderFall.

DieseLeitentscheidungdes Bundesverfassungsgerichts,diesichunmittelbaraufdie
behördlicheVeröffentlichungnach dem LFGBbezieht,ist vorliegendwegen der beabsichtigten

Veröffentlichungen aller Kontrollergebnisseim Rahmen der „TopfSecret-Aktion“auf der

privaten„Fragden Staat“-Internet-Plattformund damit aufgrunddes faktisch gleichwirkenden

EingriffsindieUnternehmergrundrechte inFolgeder behördlichenWeitergabe der Information

inverfassungskonformen Auslegungdes VIG insoweitgebührend zu beachten.

Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt,dass die behördliche

Informationsgewährung, die in das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit des

Lebensmittelunternehmerseingreift,nach Erforderlichkeitund Angemessenheit zu erfolgenhat.

Diese Rechtsprechungfand mittlerweiledurch das VG Regensburg (Beschl.v.15.03.2019, RN 5

S 19.189) dahingehend Beachtung,dass dieHerausgabe der gewünschten Kontrollberichteals

rechtsmissbräuchlichverworfen wurde, wohingegen zu erwägensei, ob nichtstattdesseneine

Information per beschreibender Auskunftserteilungoder per Akteneinsichterteiltwerden

könne.

Unter Beachtung dieser gerichtlichenVorgaben istdaher die Übermittlung der von Ihnen

angefragten kontrollbezogenen Daten in verfassungskonformer Auslegung des VIG nach

vorgenanntem Prozedere zur Wahrung der Verhältnismäßigkeitgeboten, was durch das

erörtertezweistufige Verfahren zunächst durch Übersendung der zusammengefassten

Kontrollergebnissemit zusätzlicherOption derAkteneinsichtim Haus gewährleistetwird.

RechtlicherHinwei

1.Wir weisen ausdrücklichdarauf hin,dass diein diesem Verfahren ausgehändigte Information

nur dem Privatgebrauchdes Antragstellersdienen sollund von hieraus eineVeröffentlichungim

Internetnichtlegitimiertwerden kann.

SolltenSie dennoch die Informationan die Plattform„Fragden Staat“weiterleiten,handeln Sie

somit ineigenerVerantwortung.

2. Der betroffene Betriebsinhaber wird gleichzeitigüber vorliegende Entscheidung zur

Datenherausgabe informiert.Er kann innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe dieser

Entscheidung Eilrechtsschutzbeim Verwaltungsgericht nach $ 5 Abs. 4 VIG einlegen.Die

Informationserteilungselbstdarf erstnach Fristablaufbzw. nach gerichtlicherEilentscheidung

— erfolgen ZZ

Rechtsbehel

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlichoder zur

Niederschriftbeim Landesamt für Verbraucherschutz, Konrad-Zuse-Straße 11 in 66115

Saarbrücken,Widerspruch erhoben werden.

Die Erhebung des Widerspruchs in elektronischerForm z. B. durch E-Mail istgem. 8 3a des

SaarländischenVerwaltungsverfahrensgesetzesnicht zulässig.

MitfreundlichenGrüßen

Im Auftrag
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